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Kurztitel 
 
Einleitung des Satzungsverfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 216-1.1 
"Autohaus - Damaschkeplatz" 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Für das Gebiet, das begrenzt wird: 
 

- Im Norden:  
Durch die Nord- und Ostgrenze des Flurstückes 2457/72, durch die Ostgrenze des 
Flurstückes 2456/73 und die Nordgrenzen der Flurstücke 73/4, 73/3 und 8,70 m durch 
die Nordgrenze des Flurstückes 73/1. Dann verläuft der Geltungsbereich im rechten 
Winkel nach Norden bis zum Schnittpunkt mit der geradlinigen Verlängerung der 
Westgrenze des Flurstückes 1325/73. Im weiteren Verlauf wird das Plangebiet begrenzt 
durch die West- und Nordgrenze des Flurstückes 1325/73.  

 
- Im Osten:  

Durch die Ostgrenzen der Flurstücke 1325/73, 73/12, 73/14 und 3107/73. Im weiteren 
Verlauf durch die Ostgrenzen der Flurstücke 3106/73,3105/73, 73/1 und 73/2. 

 
- Im Süden:  

Durch die Südgrenzen der Flurstücke 73/2 und 73/1. 
 
- Im Westen:  

Durch die Westgrenzen der Flurstücke 73/1, 73/4 und 2457/72 
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soll gemäß § 1 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 2 BauGB auf Antrag des Vorhabenträgers 
das Satzungsverfahren für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan eingeleitet werden. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt werden. 
Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der 
einen Bestandteil des Beschlusses bildet, dargestellt. 

 
2. Im Flächennutzungsplan der LH Magdeburg ist dieser Bereich als gemischte Baufläche 

ausgewiesen.  
Planungsziel ist die Errichtung eines Autohauses mit Reparaturwerkstatt. 
Bei der Planaufstellung sind die naturschutzrechtlichen Belange hier insbesondere 
vorhandener wertvoller Baumbestand sowie die heimischen Vogelarten und ihre Nist-, 
Wohn-, Brut- oder Zufluchtsstätten zu berücksichtigen. 

 
3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll nach 

ortsüblicher Bekanntmachung gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB durch 14-tägige Offenlegung 
der Planungsabsichten, begleitet durch Sprechstunden während der Dienstzeiten, im 
Stadtplanungsamt erfolgen. Von einer Bürgerversammlung wird abgesehen. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

 X    JA   NEIN X 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-          
haushalt im Jahr haushalt im Jahr          
     mit   Euro      mit  Euro          
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
Termin Oktober 2007 
 
 
 
federführendes/r 
Amt/FB 61 

Sachbearbeiter 
Karin Richter, Tel. Nr.: 540 5391 

Unterschrift AL/FBL 
Dr. Eckhart Peters 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

Jörn Marx 
Unterschrift 
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Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 16.05.2007 stellte die BMW Schubert Motors GmbH den Antrag auf Einleitung 
eines Satzungsverfahrens für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, um Baurecht zu erhalten 
für ein Autohaus der Schubert-Motors GmbH. 
Die Firma handelt mit Fahrzeugen der Marken BMW und MINI und ist seit mehreren Jahren 
erfolgreich mit mehreren Niederlassungen am Markt vertreten. Es besteht der Wunsch nach Ausbau 
der Niederlassungen und einer entsprechenden Erweiterung in Magdeburg.  
 
Die für die Planung vorgesehenen Grundstücksflächen zwischen Maxim-Gorki-Straße und 
Adelheidring liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 216-1 „Damaschkeplatz“. 
Diese Überlagerung der Geltungsbereiche ist unschädlich. Wenn das Bebauungsplanverfahren 
wieder aufgenommen wird, wäre der Geltungsbereich entsprechend zu ändern. 
Das Grundstück liegt am westlichen Rand des Stadtzentrums. Es wird vom Zentrumsbereich durch 
die Magdeburger Stadtautobahn und Eisenbahnlinien getrennt. Der Westausgang des 
Hauptbahnhofes liegt in unmittelbarer Nähe. Ein geschlossenes städtebauliches Ensemble an dieser 
Stelle wurde im Krieg zerstört. An der Ecke Maxim-Gorki-Strasse und Olvenstedter Straße existiert 
lediglich noch ein mehrgeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude aus der Gründerzeit. 
Alle weiteren noch existenten Gebäude sind ein- bzw. zweigeschossig und dienen 
Gewerbezwecken. Teilweise sind sie auch ungenutzt und in baulich sehr schlechtem Zustand. 
Momentan ist demzufolge keine der Lage in der Stadt angemessene Nutzungs- oder 
Gebäudestruktur vorhanden. Direkt auf dem hier behandelten Grundstück besteht momentan ein 
freier Autohandel, welcher die verbliebenen Nebengebäude nutzt. 
 
Das neue Autohaus soll als Akzent die entstandene Brache beleben und samt der umgebenden 
Freiflächen neu strukturieren. Das Gebäude wird sich direkt am Damaschkeplatz positionieren. Hier 
sollen sich auch Präsentationsflächen für Fahrzeuge vor dem Gebäude befinden. Eine geschlossene 
Quartiersbebauung wie im weiteren Umfeld ist für das Grundstück langfristig nicht in Aussicht. 
Der Gebäudekomplex besteht aus dem Fahrzeugverkauf, Kundendienstbereich, einem 
Werkstattgebäude sowie Flächen für Lager und Personalräume. 
Es umfasst eine BGF von ca. 2500 m². 
Der Teil zum Damaschkeplatz wird zweigeschossig ausgeführt, wobei die Traufhöhe 10 m nicht 
überschreiten wird. Der Teil der Werkstatt erreicht maximal 7 m. Die Gestaltung wird klar und 
modern strukturiert und richtet sich nach Maßgaben einer von BMW entwickelten Corporate 
Identity für die prägenden Architekturelemente. Hierzu gehören neben großen Schaufensterflächen 
auch auskragende Dächer (insbesondere in Richtung Platz) und entsprechende Werbeelemente, 
welche die Marke präsentieren. 
 
Das Grundstück wird über eine Zufahrt vom Adelheidring und von der Maxim-Gorki-Straße 
erschlossen. Auf dem Grundstück wird es eine verbindende Erschließung geben, an die sich 
Flächen für Fahrzeugpräsentation, Aufstellflächen für den Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen und 
Stellplätze anschließen. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Lageplan 
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